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Beteiligungsbericht 2008 derStadt Bernburg (Saale)
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat den Beteiligungsbericht 2008 in sei-
ner Sitzung am 17.12.2009 zur Kenntnis
genommen.

Der Bericht über die städtischen
Beteiligungen an Unternehmen in einer
Rechtsform des öffentlichen Rechts und
des Privatrechts, an denen die Stadt mit
mindestens 5 vom Hundert beteiligt ist,
umfasst gemäß § 118 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt die
gesetzlichen Mindestangaben über die
Beteiligungsverhältnisse, die Erfüllung
des öffentlichen Zwecks, die Grundzüge
des Geschäftsverlaufs und die Zusam-
mensetzung der Gesellschaftsorgane.
Darüber hinaus gibt der Beteili-
gungsbericht auf fast 100 Seiten einen
Überblick über die wirtschaftlichen
Eckdaten und bedeutsamen Entwick-

lungen der Jahresabschlüsse und Prüf-
berichte des Geschäftsjahres 2008 sowie
über betriebswirtschaftliche Kennzahlen
der Unternehmen mit städtischer
Beteiligung.

Der Bericht kann in der Zeit vom
08.02.2010 bis 22.02.2010 in der
Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg
(Saale) - Rechtsamt, Rathaus I, Zimmer
211 während folgender Zeiten eingese-
hen werden:

Mo bis Fr 09:00 - 12:00 Uhr 
Di 14:00 - 18:00 Uhr
Do 14:00 - 16:00 Uhr.

Darüber hinaus liegt der Beteili-
gungsbericht 2008 in der Stadtbibliothek
Bernburg (Saale), Lindenplatz 5, 06406

Bernburg (Saale) zu den entsprechenden
Öffnungszeiten aus. Die Einsicht ist
jedermann gestattet. 

Interessierten Bürgerinnen und Bürgern
steht der Bericht kostenlos unter
www.bernburg.de zur Verfügung.

Der Bericht kann gegen eine Kosten-
erstattung in Höhe von 20,00 EUR zzgl.
Versandkosten bei der Stadtverwaltung
Bernburg (Saale) erworben werden.

Bernburg (Saale), 7. Januar 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Drei neue Bewegungsmeilen
Am 21. Januar wurden im Rathaus Bernburg drei
neue Routen der Öffentlichkeit vorgestellt, auf
denen sich die Bernburger aktiv bewegen kön-
nen, um innerhalb des Aktionsbündnisses
„Bernburg bewegt“ Herz-Kreislauferkran-
kungen, Bluthochdruck und Diabetes vorzubeu-
gen. Vorgeschlagen waren ein „Märchen- und
Sagenweg“ von den Familien Westphal und
Höhndorf, von der SG Neuborna 62 die
„Bornsche-Auenroute“ und von der Regen-
bogenschule eine „Südstadtroute“. Die
Initiatoren erhielten eine Anerkennung in Form
von Gutscheinen der Bernburger Freizeit GmbH.
Die Aktivrouten werden mit der bestehenden
„Schlossmeile“ komplettiert. Foto: privat
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 09.02., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 213.

Dienstag, 02.03., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 213.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Sitzungskalender
Februar 2010

Hauptausschuss:
Donnerstag, 04.02., Rath. II, Zi. 103/104.

Stadtrat:
Donnerstag, 18.02., Ratssaal.

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 
am Donnerstag, 4. Märam Donnerstag, 4. März 2010z 2010

Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, 17. Februar

Städtisches Möbellager
Das städtische Möbellager hält für sozialschwache Bürger kos-
tengünstig guterhaltene Möbel bereit. Die Auslieferung erfolgt
inklusive.
Das städtische Möbellager in Bernburg (Saale), Neue Straße
41, ist montags bis donnerstags von 10:00 bis 15:00 Uhr und
freitags von 08:00 bis 12:00 geöffnet.

Winterferien
vom 08. bis 13. Februar

Inserate im Inserate im AmtsblattAmtsblatt
Ansprechpartner ist Jacqueline Becksmann

Mobiltelefon: 0170 2828681
Fax: 032222 449269

E-Mail: jacqueline.becksmann@wittich-herzberg.de

P
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau 

Flurber einigungsverfahren Ortsumgehung Bernburg
Salzlandkreis

Verfahrensnummer611-17BB2046

Änderungsanordnung Nr. 2
Gemäß § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) i. d. F. vom
16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2008 (BGBL. I S.
2794),  wird hiermit die Änderung des
Flurbereinigungsgebietes im o. g. Flur-
bereinigungsverfahren angeordnet.

Zum Flurbereinigungsverfahren Ortsum-
gehung Bernburg werden folgende
Flurstücke hinzugezogen:

Gemarkung Flur Flurstück
Bernburg 72 1001 
Bernburg 73 271

Die Fläche der hinzugezogenen Flur-
stücke beträgt rd. 4,7 ha.
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst
nunmehr eine Fläche von rd. 851 ha.

Begründung
Gemäß § 8 Abs 1 FlurbG kann die
Flurbereinigungsbehörde geringfügige
Änderungen eines Verfahrensgebietes
selbst anordnen, auch wenn der
Einleitungsbeschluss von der oberen
Flurbereinigungsbehörde erlassen wor-
den ist.

Die Erweiterung des Verfahrensgebietes
wurde durch den Landesbetrieb Bau,
Niederlassung Süd beantragt, da die o. g.
Flurstücke direkt an den Planungs-
abschnitt (PA) 14 angrenzen und somit
der Lückenschluss zum vorhandenen
Zubringer am Gewerbe- und Indus-
triegebiet Bernburg-West  (Ende des PA
13.3) als Einheit realisiert werden kann. 

Auf forderung zur Anmeldung 
von Rechten

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem
Grundbuch ersichtlich, aber zur Betei-

ligung am Bodenordnungsverfahren
berechtigt sind, werden aufgefordert, für
die unter 1. genannten Flurstücke ihre
Rechte innerhalb von drei Monaten -
gerechnet vom ersten Tag der Bekannt-
machung dieser Anordnung - beim Amt
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des
Amtes innerhalb einer von diesem zu
setzenden weiteren Frist nachzuweisen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
Der Inhaber eines solchen Rechtes muss
die Wirkung eines vor den Anmeldung
eingetretenen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte,
dem gegenüber die Frist durch Bekannt-
gabe des Verwaltungsaktes zuerst in
Lauf gesetzt worden ist.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vor-
bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann das Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gelten lassen.

Eigentumsbeschränkungen
Von der Bekanntgabe der Änderungsan-
ordnung Nr. 1 bis zur Unanfechtbarkeit
des Flurbereinigungsplanes gelten gem.
§ 34 Abs. 1 FlurbG folgenden Einschrän-
kungen des Eigentums:

1. In der Nutzungsart der Grund-
stücke dürfen ohne Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde nur Änderun-
gen vorgenommen werden, die zum ord-
nungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb gehö-
ren.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben,
Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder besei-

tigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher,
Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäu-
me, Hecken, Feld- und Ufergehölze dür-
fen nur in Ausnahmefällen, soweit lan-
deskulturelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege nicht beeinträchtigt werden, mit
Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde beseitigt werden. Andere gesetzli-
che Vorschriften über die Beseitigung
von Reb- und Hopfenstöcken bleiben
unberührt.

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und
2. Änderungen vorgenommen oder
Anlagen hergestellt oder beseitigt wor-
den, so kann dieses im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde kann
den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG
wiederherstellen lassen, wenn dieses der
Flurbereinigung dienlich ist 
(§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu
3. vorgenommen worden, so muss die
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflan-
zungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe des Flurbereini-
gungsbeschlusses bis zur Ausführungs-
anordnung bedürfen Holzeinschläge, die
den Rahmen einer ordnungsgemäßen
Bewirtschaftung übersteigen, der Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde
im Einvernehmen mit der Forstauf-
sichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).

Sind Holzeinschläge vorgenommen wor-
den, so kann die Flurbereinigungs-
behörde anordnen, dass derjenige, der
das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder
verlichtete Fläche nach den Weisungen
der Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu bringen hat 
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(§ 85 Ziff. 6 FlurbG).

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauf-
tragten der Flurbereinigungsbehörde
berechtigt, zur Vorbereitung und zur
Durchführung der Flurbereinigung
Grundstücke zu betreten und die nach
ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten
auf ihnen vorzunehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Änderungsanordnung Nr. 2
kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch beim Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt in Dessau-Roßlau erho-

ben werden.

Dessau-Roßlau, 12. Januar 2010

(Siegel)
Im Auftrag
K i l i a n

Die vorstehende Änderungsanordnung
Nr. 2 liegt 

- in der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße16,Rath. II, Zi. 101,
06406 Bernburg (Saale)
- in der Stadt Nienburg,

Marktplatz 1, 06426 Nienburg
- in der Verbandsgemeinde
Saale-Wipper, Platz der Freundschaft 1,
39439 Güsten
- im Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt,
Kavalierstraße 31, 06844 Dessau -
Roßlau 

zwei Wochen lang nach seiner
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für
die Beteiligten während der Dienst-
stunden aus.

Im Auftrag
F r i e d r i c h

Berichtigung der Bekanntmachung derStraßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Preußlitz vom 18.12.2009 im
„Amts- und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2)

Die Bekanntmachung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Preußlitz vom 18.12.2009 im „Amts- und Informationsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) wird aufgrund einiger Druckfehler wie folgt berichtigt:

1.) Das Ausfertigungsdatum der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Preußlitz vom 18.12.2009 „29.12.2009“ ist zu erset-
zen durch das Ausfertigungsdatum „18.12.2009“

2.) In § 4 der Straßenausbaubeitragssatzung ist die Absatznummerierung „(4)“ durch „(3)“ zu ersetzen.

3.) In § 3 Abs. 2 der Straßenausbaubeitragssatzung sind die Nummerierungen „c)“ und „d)“ durch  „a)“ und „b)“zu ersetzen.

4.) In § 7 Abs. 3 b) der Straßenausbaubeitragssatzung ist das Wort „der“ dur ch das Wort „oder“ zu ersetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Preußlitz vom 18.12.2009 am
30.12.2009, dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im „Amts- und Informationsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) in Kraft getreten ist, und es sich hierlediglich um die
Berichtigung der Bekanntmachung derSatzung handelt.

Bernburg (Saale), 19. Januar 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Zum besseren Verständnis ist im Folgenden die Textfassung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Preußlitz
vom 18.12.2009 mit den Berichtigungen erneut abgedruckt:

Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Preußlitz

Aufgrund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 (GVBl. LSAS. 238) in Verbindung mit § 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
17.12.2008 (GVBl. LSAS. 454) hat der Gemeinderat der Gemeinde Preußlitz in seiner Sitzung am 15.12.2009 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1 Allgemeines
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
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ihrer Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge.

a) „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig gestellten Anlage oder deren Ergänzung 
durch weitere Teile.

b) „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Erhebung der Funktion, Änderung der Verkehrsbedeutung im Sinne der 
Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

c) „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder 
schadhaften Anlage in einen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB erhoben wer-
den müssen.

(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand
auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder einen selbstständig nutzbaren Abschnitt
der Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.

§ 2 BeitragsfähigerAufwand
Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1. den Erwerb und die Freilegung der für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der
Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen einschließlich der Nebenkosten,

2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung,

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von

a) Fahrbahnen,
b) Wegen,
c) Plätzen,
d) Randsteinen und Borden,
e) Rad- und Gehwegen,
f) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
g) Beleuchtungseinrichtungen,
h) Oberflächenentwässerung,
i) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
j) Parkflächen (auch Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der Verkehrsanlagen sind,

4. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

(2) Der Aufwand für

a) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
b) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§ 4 Vorteilsbemessung
(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die Allgemeinheit
oder die Gemeinde entfällt. Den übrigen Teil des Aufwandes haben die Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt

1. bei Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen
sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen 75 Prozent

2. bei Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr

a) für Fahrbahnen, Busbuchten und Bushaltestellen 40 Prozent
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b) für Randsteine und Borde, für Rad- und Gehwege
(auch als kombinierte Anlage) sowie für Grünanlagen 60 Prozent

c) für Beleuchtungseinrichtungen und Oberflächenentwässerung 50 Prozent

d) für Parkflächen 70 Prozent

3. bei Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen

a) für Fahrbahnen, Busbuchten und Bushaltestellen 30 Prozent

b) für Randsteine und Borde, für Rad- und Gehweg 
(auch als kombinierte Anlage) sowie für Grünanlagen 50 Prozent

c) für Beleuchtungseinrichtungen und Oberflächenentwässerung 40 Prozent

d) für Parkflächen 60 Prozent

4. bei Wegen, die in erster Linie zur Benutzung durch die Eigentümer der anliegenden 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke bestimmt sind und die regelmäßig in erster Linie 
von diesem Personenkreis bzw. deren Pächtern benutzt werden (Wirtschaftswege) 75 Prozent

(3) Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, hälftig zur Deckung des Betrages, der
auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt, verwendet werden.

§ 5 Vorteilsbemessung in Sonderfällen
Bei dem Ausbau eines Rad- und Gehweges (auch als kombinierte Anlage) oder von Parkflächen sowie Grünanlagen nur an einer
Seite von Straßen, Wegen oder Plätzen wird der dadurch bedingte Vorteil für die Grundstücke beider Seiten stets gleich hoch
bemessen.

§ 6 Grundstück
(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes.

(2) Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eingetretene Veränderungen der Bemessungsgrundlagen bleiben unbe-
rücksichtigt.

§ 7 Beitragsmaßstab und Veranlagung
(1) Der nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 dieser Satzung auf die Beitragspflicht hin entfallene Anteil des beitragspflichtigen
Aufwandes wird nach den Grundstücksflächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach Art und
Maß berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksfläche gilt:

1. die gesamte Grundstücksfläche für Grundstücke

a) die im vollen Umfang der Bebaubarkeit zugänglich sind, also mit ihrer gesamten Fläche innerhalb eines 
Bebauungsplanes nach § 30 BauGB, innerhalb einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 1 BauGB liegen,

b) für die im Bebauungsplan oder in einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine der baulichen bzw. gewerb-
lichen Nutzung vergleichbare Nutzung festgesetzt ist, insbesondere Friedhof, Sportplatz, Freibad oder 
Dauerkleingartenanlagen, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-
sächlich so genutzt werden,

c) im Außenbereich oder die wegen entsprechender Festsetzungen nur in anderer Weise, z. B. nur landwirt-
schaftlich, genutzt werden können,

2. für Grundstücke, die mit ihrer Fläche teilweise innerhalb eines Bebauungsplanes nach § 30 BauGB und/oder innerhalb 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Grundstücksfläche, die 
innerhalb des Bebauungsplanes und/oder innerhalb der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegt,

3. für Grundstücke, die teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 1 BauGB und teil
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weise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen:

a) bei Grundstücken, die an die Verkehrsanlage grenzen, die Gesamtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch 
die Grundstücksfläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer dazu verlaufenden Linie in einer Tiefe 
von 40,00 m,

b) bei Grundstücken, die nicht unmittelbar an die Verkehrsanlage grenzen, mit dieser aber durch einen eigenen 
Weg oder durch einen rechtlich gesicherten Zugang verbunden sind, die gesamte Grundstücksfläche, höchstens 
jedoch die Grundstücksfläche zwischen der der Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksgrenze und einer dazu 
verlaufenden Linie in einer Tiefe von 40,00 m.

4. für Grundstücke, die über die tiefenmäßige Begrenzung nach Nr. 3 hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die 
Grundstücksflächen zwischen der jeweiligen Straßengrenze (Nr. 3 a) bzw. der der Verkehrsanlage zugewandten 
Grundstücksgrenze (Nr. 3 b) und einer hinter der übergreifenden Bebauung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung 
verlaufenden Linie,

5. für Grundstücke im Sinne der Nr. 2 bis 4 gesondert die im Außenbereich befindliche Teilfläche.

(3) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind,
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragen und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben.
Alle Maße sind Innenmaße. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen,
bleiben unberücksichtigt.

Der Nutzungsfaktor beträgt

a) bei eingeschossiger Bebauung 1,00

b) bei zweigeschossiger Bebauung oder gewerblich genutzten 
Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 1,25

c) bei dreigeschossiger Bebauung 1,50

d) bei unbebaubaren Grundstücken sowie (auch bebaute) Grundstücke im Außenbereich
- Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserbestand 0,02
- Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,04
- gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeiten (z.B. Bodenabbau) 1,00
- gewerblicher Nutzung mit Bebauung, für eine Teilfläche, die
sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,50
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,75
> für die verbleibende Teilfläche 1,00

- auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen
oder Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, die
sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,50
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,75
> für die verbleibende Teilfläche 1,00

e) bei Grundstücken, die nach ihrer Zweckbestimmung nur in einer Ebene 
genutzt werden können, wie Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingartenanlagen, 
Friedhöfe oder sonstige Anlagen für den Gemeinbedarf 0,50

f) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut 
werden dürfen, Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, 
Gas- und Wasserversorgung, wie z. B. Trafo, Gasregler, Funkstationen 
und Druckerhöhungsanlagen bebaut werden können, Kirchengrundstücke1,00

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt
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a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchst zulässige Zahl der Vollgeschosse.

b) Soweit ein Bebauungsplan keine Zahl der Vollgeschosse, sondern nur die Baumassenzahl ausweist, so gilt als 
Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,0, wobei Bruchzahlen auf die nächst folgende volle Zahl aufgerundet 
werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne der Baunutzungsverordnung sind, werden hinzugerechnet, 
wenn sie überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden.

c) Ist eine größere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden und geduldet, ist diese zu Grunde zu legen.

(5) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes (mit Ausnahme von Kirchen) nicht feststellbar,
wird je angefangene 3,5 m Höhe ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in den Absätzen 3 bis 4 genannten
Nutzungsfaktoren um je 0,5 erhöht

a) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten,

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen eine Festsetzung durch Bebauungsplan eine Bebauung oder Nutzung wie in 
den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist,

c) bei Grundstücken in Wohn-, Dorf- und Mischgebieten, die überwiegend gewerblich, industriell oder zu Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungszwecken (einschließlich Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden) genutzt werden, wenn 
diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt.

(7) Die in den Absätzen 3 bis 4 genannten Nutzungsfaktoren sind jeweils um 0,2 zu erhöhen in Wohn-, Dorf- und
Mischgebieten für Grundstücke, die gewerblich oder ähnlich im Sinne von Absatz 6 Buchstabe c) - jedoch nicht überwiegend -
genutzt werden.

§ 8 Aufwandsspaltung
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbstständig erhoben werden für

a) den Grunderwerb,
b) die Freilegung,
c) die Fahrbahn,
d) den Gehweg,
e) den Radweg,
f) den kombinierten Geh- und Radweg,
g) die Oberflächenentwässerung,
h) die Beleuchtung,
i) die Parkflächen,
j) die Grünanlagen.

§ 9 Entstehen derBeitragspflicht, Beitragsbescheid, Fälligkeit
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsauslösenden Maßnahme.

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die endgültige Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme.

(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die endgültige Beitragspflicht mit der Beendigung
des Abschnittes.

(4) Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

(5) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 10 Vorausleistungen, Ablösung
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe der
voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.

(2) Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht durch Abschluss eines Ablösungsvertrages
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Straßenausbaubeitrages. Ein
Anspruch auf Ablösung besteht nicht.
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§ 11 Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches
belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechtes beitragspflichtig. Für Grundstücke und Gebäude, die im
Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im Sinne
von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709).

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteils beitragspflichtig.

§ 12 Billigkeitsregelungen
(1) Übergroße Grundstücke sind bebaute Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen
und nicht mehr als fünf Wohneinheiten haben.

a) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, deren Grundstücksfläche 30 Prozent über der für das Satzungsgebiet 
ermittelten, durchschnittlichen Grundstücksfläche von 732 qm, deren Grundstücksfläche also 952 qm oder mehr beträgt.

b) Die Heranziehung der übergroßen Grundstücke wird wie folgt vorgenommen
- bis zu 952 qm (= 130 Prozent der Durchschnittsfläche) voller Beitrag,
- für die restliche Grundstücksfläche halber Beitrag.

(2) Bei Grundstücken, die von mehreren Verkehrsanlagen erschlossen werden, wird der Beitrag nur zur Hälfte erhoben. Dies
gilt nicht für Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden sowie für Grundstück in Gewerbe- und Industriegebieten.

(3) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.
Die Stundung kann generell nur gegen Antrag und Sicherheitsleitung gewährt werden. Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalls
unbillig, können die Ansprüche ganz oder zum Teil erlassen werden.
Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu gelangen. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von
Ansprüchen aus dem Beitragsschuldverhältnis gelten insbesondere die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, 240 der Abgabenordnung
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 13 Inkrafttr eten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig wird die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Preußlitz
vom 24.03.1997 außer Kraft gesetzt.

Preußlitz, 18. Dezember 2009

(Siegel)
M i r k o  B a d e r
Bürgermeister

Berichtigung der Bekanntmachung derStraßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Biendorf vom 18.12.2009 im
„Amts – und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2)

Die Bekanntmachung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Biendorf vom 18.12.2009 im „Amts- und Informationsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) wird aufgrund einiger Druckfehler wie folgt berichtigt:

1.) In § 4 Abs. 2 Nr. 4 der Straßenausbaubeitragssatzung ist nach dem Wort „(Wir tschaftswege)“ die Angabe „75 Prozent“ einzu-
fügen.

2.) In § 7 Abs. 4 der Straßenausbaubeitragssatzung ist der abgedruckte Buchstabe „c)“ zu streichen und der Buchstabe „d)“ durch
den Buchstaben „c)“ zu ersetzen.

3.) In § 7 Abs.3 b) der Straßenausbaubeitragssatzung ist das Wort „der“ dur ch das Wort „oder“ zu ersetzen.

Amtlicher Teil Bekanntmachung
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Biendorf vom 18.12.2009 am
30.12.2009, dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im „Amts – und Informationsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) in Kraft getreten ist, und es sich hierlediglich um die
Berichtigung der Bekanntmachung derSatzung handelt.

Bernburg (Saale), 20. Januar 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Zum besseren Verständnis ist im Folgenden die Textfassung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Biendorf
vom 18.12.2009 mit den Berichtigungen erneut abgedruckt:

Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Biendorf

Aufgrund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 (GVBl. LSAS. 238) in Verbindung mit § 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
17.12.2008 (GVBl. LSAS. 454) hat der Gemeinderat der Gemeinde Biendorf in seiner Sitzung am 15.12.2009 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1 Allgemeines
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
ihrer Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge.

a) „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere 
Teile.

b) „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Erhebung der Funktion, Änderung der Verkehrsbedeutung im Sinne der 
Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

c) „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schad-
haften Anlage in einen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB erhoben wer-
den müssen.

(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand
auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder einen selbstständig nutzbaren Abschnitt
der Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.

§ 2 BeitragsfähigerAufwand
Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1. den Erwerb und die Freilegung der für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der
Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen einschließlich der Nebenkosten,

2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung,

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von
a) Fahrbahnen,
b) Wegen,
c) Plätzen,
d) Randsteinen und Borden,
e) Rad- und Gehwegen,
f) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
g) Beleuchtungseinrichtungen,
h) Oberflächenentwässerung,
i) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
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j) Parkflächen (auch Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der Verkehrsanlagen sind,

4. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

(2) Der Aufwand für
a) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
b) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§ 4 Vorteilsbemessung
(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die Allgemeinheit 

oder die Gemeinde entfällt. Den übrigen Teil des Aufwandes haben die Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt

1. bei Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen
sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen 75 Prozent

2. bei Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr
a) für Fahrbahnen, Busbuchten und Bushaltestellen 40 Prozent

b) für Randsteine und Borde, für Rad- und Gehwege
(auch als kombinierte Anlage) sowie für Grünanlagen 60 Prozent

c) für Beleuchtungseinrichtungen und Oberflächenentwässerung 50 Prozent

d) für Parkflächen 70 Prozent

3. bei Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen

a) für Fahrbahnen, Busbuchten und Bushaltestellen 30 Prozent

b) für Randsteine und Borde, für Rad- und Gehwege 
(auch als kombinierte Anlage) sowie für Grünanlagen 50 Prozent

c) für Beleuchtungseinrichtungen und Oberflächenentwässerung 40 Prozent

d) für Parkflächen 60 Prozent

4. bei Wegen, die in erster Linie zur Benutzung durch die Eigentümer 
der anliegenden land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke bestimmt 
sind und die regelmäßig in erster Linie von diesem Personenkreis bzw. 
deren Pächtern benutzt werden (Wirtschaftswege) 75 Prozent

(3) Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, hälftig zur Deckung des Betrages, der
auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt, verwendet werden.

§ 5 Vorteilsbemessung in Sonderfällen
Bei dem Ausbau eines Rad- und Gehweges (auch als kombinierte Anlage) oder von Parkflächen sowie Grünanlagen nur an einer
Seite von Straßen, Wegen oder Plätzen wird der dadurch bedingte Vorteil für die Grundstücke beider Seiten stets gleich hoch
bemessen.

§ 6 Grundstück
(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes.

(2) Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eingetretene Veränderungen der Bemessungsgrundlagen bleiben unbe-
rücksichtigt.
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§ 7 Beitragsmaßstab und Veranlagung
(1) Der nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 dieser Satzung auf die Beitragspflicht hin entfallene Anteil des beitragspflichtigen
Aufwandes wird nach den Grundstücksflächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach Art und
Maß berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksfläche gilt:

1. die gesamte Grundstücksfläche für Grundstücke

a) die im vollen Umfang der Bebaubarkeit zugänglich sind, also mit ihrer gesamten Fläche innerhalb eines
Bebauungsplanes nach § 30 BauGB, innerhalb einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 1 BauGB liegen,

b) für die im Bebauungsplan oder in einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine der baulichen bzw. gewerblichen
Nutzung vergleichbare Nutzung festgesetzt ist, insbesondere Friedhof, Sportplatz, Freibad oder Dauerkleingartenanlagen, oder die
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,

c) im Außenbereich oder die wegen entsprechender Festsetzungen nur in anderer Weise, z. B. nur landwirtschaftlich, 
genutzt werden können,

2. für Grundstücke, die mit ihrer Fläche teilweise innerhalb eines Bebauungsplanes nach § 30 BauGB und / oder innerhalb einer
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Grundstücksfläche, die innerhalb des
Bebauungsplanes und/oder innerhalb der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegt,

3. für Grundstücke, die teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 1 BauGB und teilweise im
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen:

a) bei Grundstücken, die an die Verkehrsanlage grenzen, die Gesamtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch die
Grundstücksfläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer dazu verlaufenden Linie in einer Tiefe von 40,00 m,

b) bei Grundstücken, die nicht unmittelbar an die Verkehrsanlage grenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder
durch einen rechtlich gesicherten Zugang verbunden sind, die gesamte Grundstücksfläche, höchstens jedoch die Grundstücksfläche
zwischen der der Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksgrenze und einer dazu verlaufenden Linie in einer Tiefe von 40,00 m.

4. für Grundstücke, die über die tiefenmäßige Begrenzung nach Nr. 3 hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die
Grundstücksflächen zwischen der jeweiligen Straßengrenze (Nr. 3 a) bzw. der der Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksgrenze
(Nr. 3 b) und einer hinter der übergreifenden Bebauung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung verlaufenden Linie,

5. für Grundstücke im Sinne der Nr. 2 bis 4 gesondert die im Außenbereich befindliche Teilfläche.

(3) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind,
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragen und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben.
Alle Maße sind Innenmaße. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen,
bleiben unberücksichtigt.

Der Nutzungsfaktor beträgt

a) bei eingeschossiger Bebauung 1,00

b) bei zweigeschossiger Bebauung oder gewerblich genutzten
Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 1,25

c) bei dreigeschossiger Bebauung 1,50

d) bei unbebaubaren Grundstücken sowie (auch bebaute) Grundstücke im Außenbereich
- Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserbestand 0,02
- Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,04
- gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeiten (z. B. Bodenabbau) 1,00
- gewerblicher Nutzung mit Bebauung, für eine Teilfläche, die
sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt
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durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt
> bei eingeschossiger Bebauung 1,50
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,75
> für die verbleibende Teilfläche 1,00

- auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen
oder Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, die
sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,50
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,75
> für die verbleibende Teilfläche 1,00

e) bei Grundstücken, die nach ihrer Zweckbestimmung nur in einer Ebene 
genutzt werden können, wie Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingartenanlagen, 
Friedhöfe oder sonstige Anlagen für den Gemeinbedarf 0,50

f) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut 
werden dürfen, Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas- 
und Wasserversorgung, wie z. B. Trafo, Gasregler, Funkstationen und 
Druckerhöhungsanlagen bebaut werden können, Kirchengrundstücke 1,00

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchst zulässige Zahl der Vollgeschosse.

b) Soweit ein Bebauungsplan keine Zahl der Vollgeschosse, sondern nur die Baumassenzahl ausweist, so gilt als 
Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,0, wobei Bruchzahlen auf die nächst folgende volle Zahl aufgerundet 
werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne der Baunutzungsverordnung sind, werden hinzugerechnet, 
wenn sie überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden.

c) Ist eine größere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden und geduldet, ist diese zu Grunde zu legen.

(5) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes (mit Ausnahme von Kirchen) nicht feststellbar,
wird je angefangene 3,5 m Höhe ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in den Absätzen 3 bis 4 genannten
Nutzungsfaktoren um je 0,5 erhöht

a) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten,

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen eine Festsetzung durch Bebauungsplan eine Bebauung oder Nutzung wie in 
den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist,

c) bei Grundstücken in Wohn-, Dorf- und Mischgebieten, die überwiegend gewerblich, industriell oder zu Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungszwecken (einschließlich Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden) genutzt werden, wenn 
diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt.

(7) Die in den Absätzen 3 bis 4 genannten Nutzungsfaktoren sind jeweils um 0,2 zu erhöhen in Wohn-, Dorf- und
Mischgebieten für Grundstücke, die gewerblich oder ähnlich im Sinne von Absatz 6 Buchstabe c) - jedoch nicht überwiegend -
genutzt werden.

§ 8 Aufwandsspaltung
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbstständig erhoben werden für

a) den Grunderwerb,
b) die Freilegung,
c) die Fahrbahn,
d) den Gehweg,
e) den Radweg,
f) den kombinierten Geh- und Radweg,
g) die Oberflächenentwässerung,
h) die Beleuchtung,
i) die Parkflächen,
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j) die Grünanlagen.

§ 9 Entstehen derBeitragspflicht, Beitragsbescheid, Fälligkeit
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsauslösenden Maßnahme.

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die endgültige Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme.

(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die endgültige Beitragspflicht mit der Beendigung
des Abschnittes.

(4) Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

(5) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 10 Vorausleistungen, Ablösung
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe der
voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.

(2) Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht durch Abschluss eines Ablösungsvertrages
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Straßenausbaubeitrages. Ein
Anspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 11 Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches
belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechtes beitragspflichtig. Für Grundstücke und Gebäude, die im
Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im Sinne
von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709).

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteils beitragspflichtig.

§ 12 Billigkeitsregelungen
(1) Übergroße Grundstücke sind bebaute Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen
und nicht mehr als fünf Wohneinheiten haben.

a) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, deren Grundstücksfläche 30 Prozent über der für das Satzungsgebiet 
ermittelten, durchschnittlichen Grundstücksfläche von 776 qm, deren Grundstücksfläche also 1.009 qm oder mehr beträgt.

b) Die Heranziehung der übergroßen Grundstücke wird wie folgt vorgenommen
- bis zu 1.009 qm (= 130 Prozent der Durchschnittsfläche) voller Beitrag,
- für die restliche Grundstücksfläche halber Beitrag.

(2) Bei Grundstücken, die von mehreren Verkehrsanlagen erschlossen werden, wird der Beitrag nur zur Hälfte erhoben. Dies
gilt nicht für Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden sowie für Grundstück in Gewerbe- und Industriegebieten.

(3) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.
Die Stundung kann generell nur gegen Antrag und Sicherheitsleitung gewährt werden. Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalls
unbillig, können die Ansprüche ganz oder zum Teil erlassen werden.
Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu gelangen. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von
Ansprüchen aus dem Beitragsschuldverhältnis gelten insbesondere die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, 240 der Abgabenordnung
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 13 Inkrafttr eten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig wird die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Biendorf
vom 22.05.1997 außer Kraft gesetzt.

(Siegel)
Biendorf, 18. Dezember 2009 U w e  C i s e w s k i

Bürgermeister
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Berichtigung der Bekanntmachung der1. Satzung zurÄnderung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde
Baalberge vom 08.08.2007 im „Amts- und Informationsblatt derVerwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom
29.12.2009 (Nr.12.2)

Die Bekanntmachung der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Baalberge vom 08.08.2007 im
„Amts- und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) wird aufgrund eines
Druckfehlers wie folgt berichtigt:

In § 7 Abs. 3 b) der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Baalberge ist das Wort „der“ dur ch
das Wort „oder“ zu ersetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Baalberge vom
08.08.2007 am 30.12.2009, dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im „Amts – und Informationsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) in Kraft getreten ist, und es sich hier lediglich um die
Berichtigung der Bekanntmachung der Satzung handelt.

Bernburg (Saale), 20. Januar 2010
(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Zum besseren Verständnis ist im Folgenden die Textfassung der 1. Satzung zur Änderung der
Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Baalberge vom 08.08.2007 mit den Berichtigungen erneut abgedruckt:

1. Satzung zurÄnderung der
Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Baalberge vom 08.08.2007

Präambel
Aufgrund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 (GVBl. LSAS. 238) in Verbindung mit § 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
17.12.2008 (GVBl. LSAS. 454) hat der Gemeinderat der Gemeinde Baalberge in seiner Sitzung am 14.12.2009 folgende Satzung
beschlossen:
Die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Baalberge vom 08.08.2007 (veröffentlicht im Amts- und Informationsblatt der
VGem Nienburg (Saale) Nr. 9 vom 27.09.2007) wird wie folgt geändert:

Ar tikel 1
Der § 1 Abs. 1 wird durch folgende Fassung ersetzt:

§ 1 Allgemeines
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
ihrer Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge.

a) ,,Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere 
Teile.

b) „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Erhebung der Funktion, Änderung der Verkehrsbedeutung im Sinne der 
Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

c) ,,Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder 
schadhaften Anlage in einen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand.

Der § 7 Abs. 3 wird durch folgende Fassung ersetzt:

§ 7 Beitragsmaßstab und Veranlagung
(3) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind,
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.
Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragen und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben. Alle
Maße sind Innenmaße. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, blei-
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ben unberücksichtigt.

Der Nutzungsfaktor beträgt

a) bei eingeschossiger Bebauung 1,00
b) bei zweigeschossiger Bebauung oder gewerblich genutzten Grundstücken,
auf denen keine Bebauung zulässig ist 1,25
c) bei dreigeschossiger Bebauung 1,50
d) bei unbebaubaren Grundstücken sowie (auch bebaute) Grundstücke im Außenbereich

- Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserbestand 0,02
- Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,04
- gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeiten (z.B. Bodenabbau) 1,00
- gewerblicher Nutzung mit Bebauung, für eine Teilfläche, die 
sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,50
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,75
> für die verbleibende Teilfläche 1,00

- auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen 
oder Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, die 
sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,00
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,25
> für die verbleibende Teilfläche 0,04

e) bei Grundstücken, die nach ihrer Zweckbestimmung nur in 
einer Ebene genutzt werden können, wie Sportplätze, Freibäder,
Dauerkleingartenanlagen, Friedhöfe oder sonstige Anlagen
für den Gemeinbedarf 0,50

f) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze gebaut werden 
dürfen, Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung,
wie z. B. Trafo, Gasregler, Funkstationen und Druckerhöhungsanlagen bebaut werden können,
Kirchengrundstücke 1,00

Der § 12 Abs. 1 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

§ 12 Billigkeitsregelungen
(1) Übergroße Grundstücke sind bebaute Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen
und nicht mehr als fünf Wohneinheiten haben.

a) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, deren Grundstücksfläche 30 Prozent über der für das Satzungsgebiet 
ermittelten, durchschnittlichen Grundstücksfläche von 654 qm, deren Grundstücksfläche also 850 qm oder mehr beträgt.

b) Die Heranziehung der übergroßen Grundstücke wird wie folgt vorgenommen
- bis zu 850 qm (= 130 Prozent der Durchschnittsfläche) voller Beitrag,
- für die restliche Grundstücksfläche halber Beitrag.

Der § 13 Auskunftspflicht wird ersatzlos gestrichen.

Der § 14 Ordnungswidrigkeiten wird ersatzlos gestrichen.

Ar tikel 2
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Baalberge, 18. Dezember 2009

(Siegel)

R a l f  D i e t r i c h
Bürgermeister
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Berichtigung der Bekanntmachung der1. Satzung zurÄnderung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde
Poley vom 09.08.2007 im „Amts- und Informationsblatt derVerwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009
(Nr.12.2)

Die Bekanntmachung der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Poley vom 09.08.2007 im
„Amts- und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) wird aufgrund einiger
Druckfehler wie folgt berichtigt:

1. Das Ausfertigungsdatum der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Poley vom 09.08.2007
„29.12.2009“ ist zu ersetzen durch das Ausfertigungsdatum „22.12.2009“.

2. In § 7 Abs. 3 b) der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Poley ist das Wort „der“ dur ch
das Wort „oder“ zu ersetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die 1. Satzung zurÄnderung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Poley vom
09.08.2007 am 30.12.2009, dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im „Amts- und Informationsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) in Kraft getreten ist, und es sich hierlediglich um die
Berichtigung der Bekanntmachung derSatzung handelt.

Bernburg (Saale), 19. Januar 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Zum besseren Verständnis ist im Folgenden die Textfassung der 1. Satzung zur Änderung der Straßenaus-
baubeitragssatzung derGemeinde Poley vom 09.08.2007 mit den Berichtigungen erneut abgedruckt:

1. Satzung zurÄnderung der
Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Poley vom 09.08.2007

Präambel
Aufgrund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 (GVBl. LSAS. 238) in Verbindung mit § 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
17.12.2008 (GVBl. LSAS. 454) hat der Gemeinderat der Gemeinde Poley in seiner Sitzung am 14.12.2009 folgende Satzung
beschlossen:

Die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Poley vom 09.08.2007 (veröffentlicht im Amts- und Informationsblatt der VGem
Nienburg (Saale) Nr. 9 vom 27.09.2007) wird wie folgt geändert:

Ar tikel 1
Der § 1 Abs. 1 wird durch folgende Fassung ersetzt:

§ 1 Allgemeines
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
ihrer Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge.

a) ,,Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig gestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile.

b) ,,Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Erhebung der Funktion, Änderung der Verkehrsbedeutung im Sinne der 
Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

c) ,,Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder 
schadhaften Anlage in einen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand.

Amtlicher Teil Bekanntmachung
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Der § 7 Abs. 3 wird durch folgende Fassung ersetzt:

§ 7 Beitragsmaßstab und Veranlagung
(3) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind,
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragen und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben. Alle
Maße sind Innenmaße. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, blei-
ben unberücksichtigt.

Der Nutzungsfaktor beträgt

a) bei eingeschossiger Bebauung 1,00

b) bei zweigeschossiger Bebauung oder gewerblich genutzten Grundstücken, 
auf denen keine Bebauung zulässig ist 1,25

c) bei dreigeschossiger Bebauung 1,50

d) bei unbebaubaren Grundstücken sowie (auch bebaute) 
Grundstücke im Außenbereich

- Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserbestand 0,02
- Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,04
- gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeiten (z. B. Bodenabbau) 1,00
- gewerblicher Nutzung mit Bebauung, für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,50
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,75
> für die verbleibende Teilfläche 1,00

- auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder 
Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch
aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl
0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,00
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,25
> für die verbleibende Teilfläche 0,04

e) bei Grundstücken, die nach ihrer Zweckbestimmung nur in einer Ebene
genutzt werden können, wie Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingartenanlagen,
Friedhöfe oder sonstige Anlagen für den Gemeinbedarf 0,50

f) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze gebaut werden dürfen,
Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung,
wie z. B. Trafo, Gasregler, Funkstationen und Druckerhöhungsanlagen bebaut 
werden können, Kirchengrundstücke 1,00

Der § 12 Abs. 1 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

§ 12 Billigkeitsregelungen
(1) Übergroße Grundstücke sind bebaute Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen
und nicht mehr als fünf Wohneinheiten haben.

a) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, deren Grundstücksfläche 30 Prozent über der für das Satzungsgebiet 
ermittelten, durchschnittlichen Grundstücksfläche von 779 qm, deren Grundstücksfläche also 1.012 qm oder mehr beträgt.

b) Die Heranziehung der übergroßen Grundstücke wird wie folgt vorgenommen
- bis zu 1.012 qm (= 130 Prozent der Durchschnittsfläche) voller Beitrag,
- für die restliche Grundstücksfläche halber Beitrag.

Der § 13 Auskunftspflicht wird ersatzlos gestrichen.
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Der § 14 Ordnungswidrigkeiten wird ersatzlos gestrichen.

Ar tikel 2
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Poley, 22. Dezember 2009

(Siegel)

H e i n e r  R o h r
Bürgermeister

Berichtigung der Bekanntmachung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Peißen vom 17.12.2009 im
„Amts- und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2)

Die Bekanntmachung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Peißen vom 17.12.2009 im „Amts- und Informationsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) wird aufgrund einiger Druckfehler wie folgt berichtigt:

1.) In § 6 der Straßenausbaubeitragssatzung sind die Absatznummerierungen „(2)“ und „(3)“ zu ersetzen durch „(1)“ und „(2)“.

2.) In § 8 Abs. 1 Nr. 1 der Straßenausbaubeitragssatzung ist nach den Worten „…so genutzt werden“ die Angabe „0,5“ einzufü-
gen.

3.) In § 8 Abs. 1 Nr. 2b der Straßenausbaubeitragssatzung ist nach den Worten „…, Campingplätze ohne Bebauung)“ die Angabe
„0,5“ einzufügen.

4.) In § 10 Abs. 2 der Straßenausbaubeitragssatzung ist der Wortlaut „für die Restfläche gilt a)“ zu streichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Peißen vom 17.12.2009 am 30.12.2009,
dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im „Amts – und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft
Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) in Kraft getreten ist, und es sich hierlediglich um die Berichtigung der
Bekanntmachung derSatzung handelt.

Bernburg (Saale), 20. Januar 2010

(Siegel)
H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Zum besseren Verständnis ist im Folgenden die Textfassung der  Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Peißen vom
17.12.2009 mit den Berichtigungen erneut abgedruckt:

Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Peißen

Auf Grund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 (GVBl. LSAS. 238) in Verbindung mit § 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
17.12.2008 (GVBl. LSAS. 454) hat der Gemeinderat der Gemeinde Peißen in seiner Sitzung am 14.12.2009 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1 Allgemeines
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
ihrer Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie selbstständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) erhebt die Gemeinde
Peißen von den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG LSA, denen durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit
der Inanspruchnahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht, Beiträge.
Dies gilt nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB erhoben werden müssen.

(2) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand
auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder einen selbstständig nutzbaren Abschnitt
der Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln oder bei seiner Ermittlung mehrere Maßnahmen zu einer
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Abrechnungseinheit zusammenfassen.
§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören insbesondere die Kosten für:

1. den Erwerb (einschließlich der Erwerbsnebenkosten) der für die Herstellung, Anschaffung, Ereweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung der Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür
aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung,

2. die Freilegung der Flächen,

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahnen mit Unterbau sowie für 
notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und
Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,

4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von:

a) Randstreifen und Schrammborden,
b) Rad- und Gehwegen,
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
d) Beleuchtungseinrichtungen,
e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der Verkehrsanlagen,
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der
Verkehrsanlagen sind,

5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen 
sowie selbstständiger Grünanlagen und Parkeinrichtungen in entsprechender Anwendung von Ziff. 3,

6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch die Aufwendungen für die Fremdfinanzierung der in Abs. 1 genannten
Maßnahmen.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

(2) Der Aufwand für

a) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
b) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
c) Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§ 4 Vorteilsbemessung
(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlage durch die Allgemeinheit
oder die Gemeinde entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt

1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr 
dienen, sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen 75 v. H.

2. bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr 

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 
sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und
Bushaltestellen 40 v. H.

b) für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und Gehwege 
(auch als kombinierte Anlage) sowie für Grünanlagen als
Bestandteil der öffentlichen Verkehrsanlagen 
(unselbstständige Grünanlagen) 60 v. H.

c) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andere 
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Einrichtungen der Oberflächenentwässerung 50 v. H.

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten 
und Bushaltestellen (unselbstständige Parkflächen) 70 v. H.

e) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H.

3. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen, sowie bei außerhalb der 
geschlossenen Ortslage (Außenbereich) verlaufenden Gemeindestraßen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßengesetz des Landes 
Sachsen - Anhalt (StrG LSA)

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 
sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten 
und Bushaltestellen 30 v. H.

b) für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und Gehwege 
(auch als kombinierte Anlage) sowie für Grünanlagen als 
Bestandteil der öffentlichen Verkehrsanlage 
(unselbstständige Grünanlagen) 50 v. H.

c) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen 
und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung          40 v. H.

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und 
Bushaltestellen (unselbstständige Parkflächen) 60 v. H.

4. bei sonstigen öffentlichen Straßen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 StrG LSA, 
die in der Straßenbaulast der Stadt stehen 75 v.H.

5. bei Fußgängerzonen 70 v. H.

6. bei selbstständigen Grünanlagen 75 v. H.

7. bei selbstständigen Parkeinrichtungen 75 v. H.

(3) Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, hälftig zur Deckung der Anteile der
Gemeinde verwendet werden.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine ergänzende Satzung von den
Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen.

§ 5 Grundstück
(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. Ist ein vermessenes und
im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von
dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück.
Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte
Dokumente, nachzuweisen.

(2) Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eintretende Veränderungen der Bemessungsgrundlagen bleiben unbe-
rücksichtigt.

§ 6 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes
(1) Der umlagefähige Aufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der
ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke).
Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der
Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstückes im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit
Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des
Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen, einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer
Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, richtet sich die
Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8. 
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(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles oder im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstückes;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des 
Bebauungsplanes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 40 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder 
lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen
Abstand von 40 m zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2; Nr. 3 oder Nr. 4 b) ergebenen Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die 
Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der bergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht.

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und 
Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt 
werden, 

oder 

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem 
Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), ist die Gesamtfläche des 
Grundstückes bzw. die Fläche des Grundstückes zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

§ 7 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind,
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragen und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben. 
Alle Maße sind Innenmaße. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen,
bleiben unberücksichtigt.
Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 
Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung, so werden, bei
gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise genutzten Grundstücken
je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen - bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) die durch 3,5 
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und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze 
Zahlen aufgerundet,

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen sondern nur 
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen 
aufgerundet,

d) auf denen entsprechend Bebauungsplan nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem 
Vollgeschoss,

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei 
Vollgeschossen,

g) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach a) - c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. d) - g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl nach Nr. 1 b) bzw. c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 b) bzw. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn 

a) sie bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

b) sie unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 

c) auf ihnen eine Bebauung unzulässig ist, sie aber gewerblich genutzt werden können, die Zahl von einem 
Vollgeschoss,

d) auf ihnen nur Stellplätze und Garagen errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene.

(4) Der sich aus Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 
oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegen gewerblich oder über-
wiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 
Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

§ 8 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstigerNutzung
(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 

1. aufgrund  entsprechender Festsetzungen in einem  Bebauungsplan nicht baulich 
oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles so genutzt werden 0,5

2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind 
(z. B. landwirtschaftliche Nutzung) wenn,

a) sie ohne Bebauung sind, bei 
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167
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bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333
cc) überwiegend gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau usw.) 1,0

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 
Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe,  Sport- und Festplätze,
Freibäder Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen und 
landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden
sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a), 

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, 
für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der 
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt b),

e) sie überwiegend gewerblich genutzt und bebaut sind, 
für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a),

f) sie ganz oder teilweise  im Geltungsbereich einer Satzung nach
§ 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben
dienen, 1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a).

(2) Die Definition des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1.

§ 9 Aufwandsspaltung
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbstständig erhoben werden für:

1) den Grunderwerb,
2) die Freilegung,
3) Fahrbahn,
4) Gehweg,
5) Radweg,
6) kombinierten Geh- und Radweg,
7) Oberflächenentwässerung,
8) Beleuchtung,
9) Parkflächen,

10) Grünanlagen.

§ 10 Entstehung derBeitragspflicht
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsauslösenden Maßnahme, sofern vor der Entscheidung über
die beitragsauslösende Maßnahme eine Satzung vorliegt.

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die endgültige Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme,
sofern vor der Entscheidung über die beitragsauslösende Maßnahme eine Satzung vorliegt.

(3) Bei der Abrechnung von selbstständige nutzbaren Abschnitten entsteht die endgültige Beitragspflicht mit der Beendigung
des Abschnitts, sofern vor der Entscheidung über die beitragsauslösende Maßnahme eine Satzung vorliegt.
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§ 11 Vorausleistungen
Sobald mit der Durchführung der Bauarbeiten begonnen worden ist, kann die Gemeinde Peißen angemessene Vorausleistungen bis
zur Höhe des voraussichtlichen Betrages erheben.

§ 12 Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist.
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastest, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der
Fassung vom 21.09.1994 (BGBl. I S. 2494) zuletzt geändert durch Art. 3 des Vermögensrechtsanpassungsgesetzes vom 04.07.1995
(BGBl. I S. 895), belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.
Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt anstelle des Eigentümers
der Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. Mai 1994 (BGBl.
I S. 709).

(2) Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mieteigentumsanteil beitragspflichtig.

§ 13 Beitragsbescheid, Fälligkeit
(1) Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

(2) Die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen für die Erteilung des Beitragsbescheides, die Erteilung des
Ausbaubeitragsbescheides sowie Entgegennahme des Ausbaubeitrages wird durch die Stadt Bernburg (Saale) wahrgenommen.

(3) Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
fällig.

§ 14 Ablösung
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt Bernburg (Saale) alle zur Ermittlung der Beitragsgrundlage erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der
Grundstücksgröße bzw. der Anzahl der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung anzuzeigen.

§ 15 Billigkeitsmaßnahmen
(1) Entsprechend § 6c Abs. 2 KAG LSAwerden übergroße Grundstücke nur begrenzt veranlagt, sofern sie nach der tatsäch-
lichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen und nicht mehr als fünf Wohneinheiten haben.
Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstücke
im Satzungsgebiet mit 504 qm gelten Wohngrundstücke als übergroß, wenn die Summe der nach § 6 Abs. 2 bis 4 zu berechnenden
Vorteilsflächen die vorgenannte Durchschnittgröße um 30 v. H. (Begrenzungsfläche) oder mehr überschreitet. Im Sinne übergroße
Grundstücke werden in Größe der Begrenzungsfläche in vollem Umfang, hinsichtlich der die Begrenzungsfläche bis um 50 v. H.
übersteigenden Vorteilsfläche zu 50 v. H. und wegen einer darüber hinausgehenden Vorteilsfläche zu 30 v. H. des sich nach §§ 5
bis 8 zu berechnenden Straßenausbaubeitrages herangezogen.
Die Begrenzungsregelung ist zunächst auf die Vorteilsfläche nach § 6 Abs. 3 und danach auf die darüber hinausgehende
Vorteilsfläche nach § 6 Abs. 4 Nr. 2 anzuwenden.

(2) Bei Grundstücken, denen durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme mehrerer Verkehrs-
anlagen der gleichen Art (vgl. § 1 Abs. 1) ein Vorteil entsteht, wird der Beitrag nur zu zwei Dritteln erhoben. Das übrige Drittel
geht zu Lasten der Gemeinde.
Dies gilt nicht für Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden sowie für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und
Industriegebieten.

(3) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.
Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 16 Inkrafttr eten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig wird die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Peißen
vom 03.11.1999 außer Kraft gesetzt.

Peißen, 17. Dezember 2009

(Siegel)
H a n s - J ü rg e n  B e rg
Bürgermeister
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Berichtigung der Bekanntmachung der1. Satzung zurÄnderung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde
Wohlsdorf vom 26.07.2007 im „Amts- und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom
29.12.2009 (Nr.12.2)

Die Bekanntmachung der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wohlsdorf vom 26.07.2007
im „Amts- und Informationsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) wird aufgrund eini-
ger Druckfehler wie folgt berichtigt:

1. Das Ausfertigungsdatum der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wohlsdorf vom
26.07.2007 „29.12.2009“ ist zu ersetzen durch das Ausfertigungsdatum „21.12.2009“.

2. In § 7 Abs. 3 b) der 1. Satzung zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wohlsdorf ist das Wort „der“
durch das Wort „oder“ zu ersetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die 1. Satzung zurÄnderung der Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Wohlsdorf
vom 26.07.2007 am 30.12.2009, dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im „Amts – und Informationsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg (Saale)“ vom 29.12.2009 (Nr.12.2) in Kraft getreten ist, und es sich hierlediglich um die
Berichtigung der Bekanntmachung derSatzung handelt.

Bernburg (Saale), 19. Januar 2010

(Siegel)
H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Zum besseren Verständnis ist im Folgenden die Textfassung der 1. Satzung zur Änderung der
Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Wohlsdorf vom 26.07.2007 mit den Berichtigungen erneut abgedruckt:

1. Satzung zurÄnderung der
Straßenausbaubeitragssatzung derGemeinde Wohlsdorf vom 26.07.2007

Präambel
Aufgrund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2009 (GVBl. LSAS. 238) in Verbindung mit § 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
17.12.2008 (GVBl. LSAS. 454) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wohlsdorf in seiner Sitzung am 14.12.2009 folgende Satzung
beschlossen:

Die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wohlsdorf vom 26.07.2007 (veröffentlicht im Amts- und Informationsblatt der
VGem Nienburg (Saale) Nr.10 vom 25.10.2007) wird wie folgt geändert:

Ar tikel 1
Der § 1 Abs. 1 wird durch folgende Fassung ersetzt:

§ 1 Allgemeines
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
ihrer Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge.

a) ,,Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere 
Teile.

b) ,,Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Erhebung der Funktion, Änderung der Verkehrsbedeutung im Sinne der 
Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

c) ,,Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder 
schadhaften Anlage in einen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand.

Der § 7 Abs. 3 wird durch folgende Fassung ersetzt:

Amtlicher Teil Bekanntmachung
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§ 7 Beitragsmaßstab und Veranlagung
(3) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind,
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.
Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragen und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben. Alle
Maße sind Innenmaße. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, blei-
ben unberücksichtigt.

Der Nutzungsfaktor beträgt

a) bei eingeschossiger Bebauung 1,00

b) bei zweigeschossiger Bebauung oder gewerblich genutzten Grundstücken, 
auf denen keine Bebauung zulässig ist 1,25

c) bei dreigeschossiger Bebauung 1,50

d) bei unbebaubaren Grundstücken sowie (auch bebaute) 
Grundstücke im Außenbereich

- Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserbestand 0,02
- Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,04
- gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeiten (z.B. Bodenabbau) 1,00
- gewerblicher Nutzung mit Bebauung, für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,50
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,75
> für die verbleibende Teilfläche 1,00

- auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder 
Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch
aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl
0,2 ergibt

> bei eingeschossiger Bebauung 1,00
> bei mehrgeschossiger Bebauung 1,25
> für die verbleibende Teilfläche 0,04

e) bei Grundstücken, die nach ihrer Zweckbestimmung nur in einer Ebene 
genutzt werden können, wie Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingartenanlagen, 
Friedhöfe oder sonstige Anlagen für den Gemeinbedarf 0,50

f) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze gebaut werden dürfen,
Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung,
wie z. B. Trafo, Gasregler, Funkstationen und Druckerhöhungsanlagen 
bebaut werden können, Kirchengrundstücke 1,00

Der § 12 Abs. 1 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

§ 12 Billigkeitsregelungen
(1) Übergroße Grundstücke sind bebaute Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen
und nicht mehr als fünf Wohneinheiten haben.

a) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, deren Grundstücksfläche 30 Prozent über der für das Satzungsgebiet 
ermittelten, durchschnittlichen Grundstücksfläche von 868 qm, deren Grundstücksfläche also 1.128 qm oder mehr beträgt.

b) Die Heranziehung der übergroßen Grundstücke wird wie folgt vorgenommen
- bis zu 1.128 qm (= 130 Prozent der Durchschnittsfläche) voller Beitrag,
- für die restliche Grundstücksfläche halber Beitrag.

Der § 13 Auskunftspflicht wird ersatzlos gestrichen.

Der § 14 Ordnungswidrigkeiten wird ersatzlos gestrichen.
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Ar tikel 2
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Wohlsdorf, 21. Dezember 2009

(Siegel)

Hannelore Hausmann
Bürgermeisterin

Amtlicher Teil Bekanntmachung

1. Grundschule „Adolf Diesterweg“
Altstädter Kir chhof 2
Tel. 353864, Fax: 334650

Aderstedter Straße
Altenburger Chaussee
Altstädter Kirchhof
Am Felsenkeller
Am Gutshof
Am hohen Ufer
Am Kloster
Am Platz der Jugend
Am Provianthaus
Am Rodelberg
Am Rosenhag
Am Weinberg
Am Werder
Am Ziegelkolk
An der Aue
An der Röße
Bodekoppel

„Öf fentliche Auf forderung zur Anmeldung der Schulanfänger
des Schuljahres 2011/2012“

Bodestraße
Breite Straße
Bunsenstraße
Buschweg
Fährgasse
Feldstraße
Galileistraße
Gartenstraße
Gnetzendorfer Weg
Goetheweg
Große Wasserreihe
Güstener Straße
Gutenbergstraße
Heinrich-Hertz-Straße
Hellriegelstraße
Herta-Lindner-Straße
Horst-Heilmann-Straße
Ilberstedter Straße
John-Schehr-Straße
Julius-Brumme-Straße
Kahnsgasse

Kanzlerstraße
Kastanienweg
Keßlerstraße
Kleine Wasserreihe
Klostergasse
Klosterwinkel
Kopernikusstraße
Korngasse
Krumbholzallee
Krumbholzstraße
Lessingstraße
Magdeburger Chaussee
Magdeburger Straße
Malthe-Bruun-Straße
Markt
Mittelstraße
Moorweg
Nernststraße
Nicolaistraße
Nienburger Straße
Nordstraße

Die Anmeldung der im Schuljahr 2011/2012 einzuschulenden Kinder durch die Erziehungsberechtigten hat zu der unten angege-
benen Anmeldezeit in der jeweiligen Grundschule, in deren Schulbezirk die Kinder ihren ständigen Wohnsitz haben, zu erfolgen.
Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2011 das 6. Lebensjahr vollendet haben. Kinder, die bis zum 30. Juni 2011 das
5. Lebensjahr vollendet haben, können angemeldet werden.
Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch vorzulegen.

Anmeldezeiten:
1. bis 4. Grundschule - Donnerstag, 18.02.2010, in derZeit von 09:00 bis 12:00 Uhrund 13:00 bis 17:30 Uhr.

5. Grundschule - Dienstag, 16.02.2010, in derZeit von 14:00 bis 17:00 Uhrund
Mittwoch, 17.02.2010, in derZeit von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Wünschen Eltern den Besuch einer Schule in freier Trägerschaft, ist der entsprechend des Wohnsitzes zuständigen Grundschule der
Name und die Anschrift der Grundschule in freier Trägerschaft, in die das Kind eingeschult werden soll, mitzuteilen.

Nachfolgend die Übersicht über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Bernburg (Saale).

Bernburg (Saale), 22. Januar 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Otto-Lange-Straße
Otto-Siegel-Straße
Prof.-Oberdorf-Siedlung
Rathmannsdorfer Straße
Regierungsgasse
Rößeberg
Rosinenberg
Schäferberg
Schillerstraße
Schulberg
Seegasse
Solbadstraße
Staßfurter Straße
Strenzfelder Allee
Theodor-Römer-Straße
Van-Beek-Straße
Vor dem Nienburger Tor
Wachgasse
Wallstraße
Werner-Kube-Straße
Winzergasse
Zeppelinstraße
Ortsteil Aderstedt

2. Grundschule „Johann Wolfgang
von Goethe“
Waisenhausstraße 15
Tel. 621197, Fax: 621824

Albrechtstraße
Alte Ziegelei
Am Sportplatz
Am Stadtbad
An der Überfahrt
Antoinettenstraße
Bärstraße
Berggasse
Blumenstraße
Bornstraße
Böttchergasse
Brahlenberg
Brunnenstraße
Bruno-Hinz-Straße
Bungeweg
Chomutovstraße
Christianstraße
Damaschkestraße
Dr.-John-Rittmeister-Str.
Dürerring
Fischergasse
Freiheit
Friedensallee 1 - 8
Friedrich-List-Straße
Glück-Auf-Siedlung
Gnetscher Weg
Große Einsiedelsgasse
Hagemannstraße
Hallesche Straße
Hans-Günther-Straße
Heinrich-Zille-Straße
Herrmann-Oppenheim-Straße
Holbeinweg

Jacobstraße
Johannisstraße
Käthe-Kollwitz-Straße
Kirschberg
Kleine Einsiedelsgasse
Kleine Wilhelmstraße
Kügelgenweg
Kugelweg
Kustrenaer Straße
Kustrenaer Weg
Lange Straße
Leipziger Straße
Leopoldstraße
Liebigstraße
Lindenplatz
Louis-Braille-Platz
Moritz-Fränkel-Straße
Mühlstraße
Münzgasse
Neubornaer Straße
Nitraer Straße
Olga-Benario-Straße
Oswald-Croll-Straße
Paldamusstraße
Pestalozzistraße
Querstraße
Richard-Neuendorff-Straße
Ringgasse
Robert-Kirchhoff-Straße
Robert-Koch-Straße
Röntgenstraße
Rosenstraße
Saalplatz
Saalweg
Salzweg
Schäferstraße
Schenktreppe
Schloßgartenstraße
Schloßstraße
Semmelweisstraße ab Nr. 25
Siedlung
Stiftstraße
Straße Fourmies
Tarnowskie-Gory-Straße
Theaterstraße
Tilde-Klose-Straße
Waisenhausstraße
Wasserturmstraße
Wilhelmstraße
Ortsteil Gröna

3. Grundschule „Regenbogen“
Heinrich-Rau-Straße 10
Tel. 311208, Fax: 300745

Ahornweg
Albert-Schweitzer-Ring
Behringstraße
Birkenweg
Dietrich-Bonhoeffer-Straße
Ehrlichstraße
Erich-Besser-Straße

Eschenweg
Fliederweg
Hallesche Landstraße
Heinrich-Rau-Straße
Kalistraße
Karl-Marx-Straße
Knoblochstraße
Krummacherring
Löfflerstraße
Lucas-Cranach-Straße
Martin-Niemöller-Straße
Moldenhauerstraße
Paul-Schneider-Straße
Platanenring
Robinienweg
Semmelweisstraße 1 - 24
Stauffenbergstraße
Ulmenweg
Virchowstraße
Zepziger Weg

4. Grundschule „Franz Mehring“
Karlstraße 40
Tel. 311194, Fax: 622564

Am Ausladeplatz
Amselstraße
Am Stadtrand
Am Winkel
An der Fuhne
An der Lehmkiete
An der Schwemme
Andreasstraße
Annenstraße
August-Bebel-Straße
Auguststraße
Baalberger Chaussee
Baalberger Kreisstraße
Baalberger Straße
Bahnhofstraße
Bauerngasse
Beethovenstraße
Breitscheidplatz
Clara-Zetkin-Platz
Der Posthof
Dessauer Straße
Domänengasse
Ernst-Barlach-Straße
Ernst-Grube-Straße
Eugen-Richter-Straße
Feldweg
Franzstraße
Friedensallee ab Nr. 9
Friedenshall
Friedrich-Engels-Straße
Friedrichstraße
Fritz-Kraft-Straße
Fuhnenstraße
Gröbziger Straße
Große Schloßbreite
Hegebreite
Hegestraße
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Heinrich-Peus-Straße
Herrmann-Löns-Straße
Hohe Straße
Johann-Rust-Straße
Karlsplatz
Karlstraße
Kleine Schloßbreite
Köthensche Straße
Kurze Straße
Latdorfer Straße
Leauer Straße
Leistdorfer Straße
Liebknechtstraße
Lindenstraße
Luisenstraße
Martinsplatz
Martinstraße
Mauerstraße
Maxim-Gorki-Straße
Mozartstraße
Mühlenweg

Neue Häuser
Neue Straße
Neuer Weg
Parkstraße
Pfingstbergweg
Prießnitzstraße
Puschkinweg
Rathenauallee
Rheineplatz
Richard-Rösicke-Straße
Richard-Wagner-Straße
Roschwitzer Straße
Schachtstraße
Schiffersteg
Schulstraße
Spatzenweg
Spechtweg
Speicherstraße
Steinstraße
Südstraße
Teichweg

Thomas-Mann-Straße
Thomas-Müntzer-Straße
Tolstoiallee
Vorwerk Zepzig
Waltherstraße
Wettiner Straße
Wolfgangstraße
Zepziger Straße
Zimmerstraße

5. Grundschule „Baalberge“
Umgehungsstraße 30, OTBaalberge
Tel./Fax: 312257

Ortsteil Baalberge mit Kleinwirschleben
Ortsteil Biendorf
Ortsteil Peißen
Ortsteil Poley mit Weddegast
Ortsteil Preußlitz mit Leau und Plömnitz
Ortsteil Wohlsdorf mit Crüchern

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
Amt 80 - Liegenschaften

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)
Die Stadt bernburg (Saale) bietet zwei erschlossene
Baugrundstücke zur individuellen Bebauung mit je einem
Einfamilienhaus zum Verkauf an:

Lage: Bernbur/Ortsteil Gröna, Saalweg

Grundstück Nr. 1:
Größe: 1.000 qm vermessen
Kaufpreis: 37.400,00 EUR 

zuzüglich Hausanschlusskosten

Grundstück Nr. 2:
Größe: ca. 700 qm unvermes-

sen
Kaufpreis: 35,00 EUR/qm zuzüg-

lich Vermessungs- und Hausan- schlusskosten

Interessenten wenden sich bitte an die Stadt Bernburg (Saale),
Amt 80 - Liegenschaften,
Schlossgartenstr. 16, 
06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659-323
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de 

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659-326
E- Mail: 
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale).

Bernburg (Saale), 11. Januar 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Hartmut E. Höfele
In 80 Tönen um die Welt
Eine musikalisch-kulturelle
Erlebnisreise für Kinder
mit Liedern, Tänzen,
Spielen, Basteleien und
Geschichten und die CD
zum Buch. In 80 Tönen
um die Welt: Kinderlieder
und Tänze aus aller Welt in
Deutsch und
Originalsprachen gesungen
Musik ist überall und auf
der ganzen Erde wird

musiziert. Zu jedem Kontinent finden sich in diesem
musikethnologischen Spiel- und Praxisbuch ausgewählte
Kinderlieder, Tänze und Spiele rund um die Musik. Mit
unterhaltsamen Geschichten wird das Verständnis für
fremde Kulturen geweckt.

Gipsy und 
Franz Baumann
Mit Mammut 
nach Neandertal - Kinder
spielen Steinzeit
Zahlreiche Sachinformationen,
Vorlesegeschichten, Spiele,
Basteleien und Kochrezepte
eignen sich für interessante
Projekte für Schule, Kinder-
garten, Hort, Kindergruppen,
Kinderfeste, Freizeiten und
Spielnachmittage.

Bernhard Schön
Wild und verwegen 
übers Meer - Kinder spie-
len Seefahrer und Piraten.
Neben den Geschichten
zum Vor- und Selbstlesen
kann mit den vielen Spiel-
und Bastelvorschlägen in
jedem Kindergarten, in der
Grundschule oder beim
Spielnachmittag Seeräuber
und Matrose gespielt wer-
den: in zünftiger Piraten-
kleidung, beim Navigieren
nach den Sternen oder mit selbstgemalter Schatzkarte auf
Pergament. Beim großen Hafenfest können alle zeigen, ob
sie einen Schifferknoten zustande bringen.

Aus dieser Reihe bieten wir weitere Titel unter anderem zu den
Themen: Wilder Westen, fremde Völker, China, Musik in
Europa, Orient, Russland, Afrika, Kindertänze aus aller Welt,
Kinder spielen Indianer

Sybille Günther
Hereinspaziert 
- Manege frei!
Kinder spielen Zirkus und
die CD zum Buch: Kinder-
lieder und Geschichten rund
um die schillernde Zirkus-
welt.
Zirkusspielen ist eine runde
Sache, denn hier hat jedes
Kind seinen Platz ob auf
den Schultern einer
Menschpyramide, als Fakir
oder Clown, in der Maske
oder beim Aufbau des Zirkuszeltes.
Für alle, die mit Kindern Zirkus spielen wollen: für die
Pferdedressur in der Stuhlmanege, für den Spontanzirkus unter
Geburtstagsgirlanden bis hin zur großen Zirkusgala.

Aus den Beständen derStadtbibliothek: für thematische Projekte in
Schulen, Kindergärten, Horten ...

Käferwelten
„Käferwelten“ heißt die aktuelle
Sonderausstellung, die noch bis
zum 25. April im Museum Schloss
Bernburg zu sehen ist. Über
350.000 Käferarten unter den über
zwei Millionen Insektenarten leben
auf der Erde.
In der Ausstellung, die vom
Museum für Vorgeschichte und
Naturkunde Dessau konzipiert und zusammengestellt
wurde, ist nach langer Zeit auch die gesamte
Sammlung einheimischer und exotischer Käfer des
Bernburger Museums zu sehen.

Vortrag im Osttorhaus
Am 18. Februar, 18:00 Uhr, hält Dr.
Peer Schnitter vom Landesamt für
Naturschutz Sachsen-Anhalt im
Osttorhaus einen Vortrag über das
Thema: „Welchen Nutzen haben natur-
kundliche Sammlungen in Stadt- und
Regionalmuseen für Wissenschaft und
Forschung?“

P.S.

Museum Schloss Bernburg
Öffnungszeiten bis 31. März
Di - Do, 10:00 - 16:00 Uhr
Fr 10:00 - 13:00 Uhr
Sa u. So, 10:00 - 16:00 Uhr
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Nichtamtl icher Tei l

Das Planungsamt derStadtverwaltung Bernburg (Saale) informiert:

Neubau der„Nordhar zautobahn“ Str eckenführung im Raum Bernburg

Schon in den 1930-er Jahren gab es erste Planungen zur sogenannten „Nordharzautobahn“, die damals allerdings noch nicht umge-
setzt wurden.
1990 haben die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die Planungen erneut aufgegriffen. Die umfangreichen
Vorbereitungen und Bauarbeiten dauerten bis zum Jahr 2001, als die ersten Bauabschnitte dem Verkehr freigegeben werden konn-
ten. Danach ging es Schlag auf Schlag.

Am 4. Dezember 2009 erfolgte durch den  Minister für
Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Herrn
Dr. Daehre, die Verkehrsfreigabe für den Bauabschnitt 13.2, also der
Umgehung Güstens. Die von der Europäischen Union, dem Bund
und dem Land Sachsen-Anhalt finanzierte Bundesstraße ist nun auf
über 83 km befahrbar.

Der letzte vor Bernburg in Bau befindliche Abschnitt stellt die Umfahrung Ilberstedts dar und wird endgültig die Anbindung an die
A 14 gewährleisten.
Anschließend folgt der Planungsabschnitt 14, die Orts-
umgehung Bernburgs, mit einer Länge von 8,5 km und 9
Brückenbauwerken. Dieser Abschnitt stellt einen der
anspruchvollsten der gesamten Strecke dar.
Für den Abschnitt 14 existiert bereits Baurecht, so wie
auch für den sich nach Osten anschließenden Bauabschnitt
15.
Die Stadt Bernburg (Saale) erhält Zufahrten an der
Magdeburger und der Altenburger Chaussee sowie östlich
von Dröbel an der Dessauer Straße und eine weitere
Zufahrt am Industriegebiet West.
Der Bauabschnitt 14 beginnt im Westen am Industriegebiet
West an der A 14. Danach werden die Bahnstrecken nach
Güsten und Nienburg überführt, die Bergwerks-
eigentumsfläche Bernburg-West wird angeschnitten und folgt dem Verlauf der heutigen Nordspange.
Nach dem Durchschneiden der Abraumhalde an der Altenburger Chaussee erfolgt der weitere Verlauf in der Großen Aue in
Dammlage. In diesen Straßendamm werden drei Flutbrücken mit jeweils ca. 250 m Durchflussbreite integriert, bevor die eigentli-
che 100 m lange neue Saalebrücke folgt. Östlich der Saale wird die L64 nach Latdorf unterführt, links der Pfingstberg und die
Deponie liegen gelassen, bevor im Osten des Bauabschnittes der Anschluss an die B 185 erfolgt.
In den Planunterlagen finden sich im Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke nahezu 200 Maßnahmen, die
Beleg für die Schwierigkeit des Planungsraumes sind. Eine Reihe hiervon fallen unter die sogenannten vorbereitenden
Maßnahmen, von denen etliche Leitungsumverlegungen in der Großen Aue bereits beobachtet werden können.

Wie in den vorhergehenden Bauabschnitten erfolgen auch im Bereich Bernburg
archäologische Voruntersuchungen zur Ermittlung und Sicherung von Sied-
lungsfunden.
Die Grabungen werden in der sogenannten Steinzeitlandschaft bei Latdorf durchge-
führt. Eine Reihe von Großsteingräbern geben dem Gebiet diesen Beinamen.
Viele Bernburger sind unsicher, wie sich der Straßendamm quer durch die Große
Aue bei einem Hochwasser auf die Talstadt auswirken wird. Auch einige Behörden
machten während der Planungsphasen in ihren Stellungnahmen deutlich, dass mit
dem Vorhaben erhebliche und nachhaltige Auswirkungen auf das Fließgewässer
Saale und die unmittelbaren Auenbereiche verbunden sein können. Dabei wurde ins-
besondere die Querlage der Trasse zum Überschwemmungsgebiet problematisiert.
Deshalb hat der Vorhabenträger im Vorfeld der Entwurfsplanung das
Hochwasserabflussverhalten in einem hydrologischen Gutachten untersuchen las-
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sen. Aus diesem Gutachten wurden die ermittelten Lagen und Längen der notwendigen Flutbauwerke übernommen. Sie sind not-
wendig, um das Abflussverhalten der Saale im Hochwasserfall in der Großen Aue nicht einzuschränken. Die drei Flutbrücken und
die Saalebrücke mit zusammen fast einem Kilometer Länge reduzieren den durch den Straßendamm bedingten Aufstau des
Hochwassers in der Großen Aue auf maximal 3 cm am Pegel Bernburg. Dieser Wert wird von den Fachbehörden toleriert.
Im Zuge des Bauvorhabens wird nördlich der Flutbrücken der durch den Straßendamm verlorene Retentionsraum durch Anlegen
von Erdbecken wieder neu geschaffen.

Die Stadtverwaltung hat gerade hinsichtlich der bekannten Hochwasserereignisse für Teile der Bernburger Talstadt die
Planunterlagen sehr genau geprüft und geht im Ergebnis davon aus, dass es durch die neue Straße im Überschwemmungsgebiet auf
Grund der getroffenen Maßnahmen zu keiner Verschärfung des Hochwassergeschehens an den gefährdeten Stellen kommen wird.
Zudem arbeitet die Stadt derzeit an einem Handlungskonzept für Hochwasserereignisse, das Maßnahmen vorschlagen soll, die zu
einem schnelleren Abfluss der Wassermengen im Siedlungsgebiet führen. Hierüber wird zu gegebener Zeit berichtet.

Konkrete Formen hat inzwischen die künftige Saalebrücke
im Zuge der Ortsumgehung angenommen.
Hier wird eine Netzwerkbogenbrücke entstehen, deren
Stahlkonstruktion rubinrot und grau beschichtet sein wird.
Auf den Strompfeilern sollen Postamente mit der
Aufschrift „Bernburg“ und „Saale“ entstehen.

In den Winterferien führt die
Stadtbibliothek für angemeldete Grup-
pen das Programm „Leben wie im
Mittelalter“ durch. Termine können Sie
telefonisch unter 03471 623001 verein-
baren.
Veranstaltungen für unsere 
jungen Bibliotheksbenutzer:
Basteln, Spiel und Spaß in der
Bibliothek, Eintritt frei, Anmeldung in
der Bibliothek.
04.02., 15:00 Uhr, Girlanden und
Masken für Fasching basteln.

Veranstaltungen für junge Bibliotheksbenutzer

11.02., 10:00 Uhr, Rätseln, Vorlesen,
Malen.

04.03., 15:00 Uhr, Ei, Ei, Ei
Osterbastelei.

01.04.,15:00 Uhr, Rätsel, Geschichten,
Bücher zum Thema Haustiere.

Weitere aktuelle Informationen und
Angebote finden Sie unter:

www.bibliothek-bernburg.de

Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet:Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet:
w w ww w w . b e r n b u r g . d e. b e r n b u r g . d e

The Cavern Beatles 
in Bernburg

Sie sehen aus wie die ehemaligen
Pilzköpfe, kommen auch aus Liverpool
und spielen als Caverband seit 1989 die
Songs der Beatles: Am Montag, 8.
Februar, sind die Cavern Beatles ab
20:00 Uhr auf der Bühne im Kurhaus
Bernburg zu erleben.

Veranstaltungstipps

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Januar, jew. Donnerstag von 17:45 bis
18:45 Uhr.
Während der Sprechstunden kann die
Telefonnummer des Büros, 366007,
genutzt werden.
Die Mitglieder des Ortschaftsrates 
sind ständig erreichbar:
Karin Brandt, Tel. 01772108551,
E-Mail: Karin-Brand@gmx.de

Aderstedt Mike Franzelius, Tel. 01713421001,
E-Mail: m.franzelius@t-online.de
Christin Duft, Tel. 01772349255,
E-Mail: christin.duft@freenet.de
Dirk Große, Tel. 01722588645,
E-Mail: TierarztGrosse@aol.com

Der gemeinsame Frühschoppen mit den
Ortschaftsräten findet am 21. Februar in
der „Wühlmaus“ statt.



Augenärzte:

bis 07.02., Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. 03925 813461.

08. bis 14.02., Frau Wolff, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, 0171 1713073.

15. bis 21.02., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.

22. bis 28.02., Dr. Hoffmann, Aschersleben,
Otto-Arndt-Str. 7, Tel. 03473 913691.
01. bis 07.03., HerrHey, Bernburg,

Steinstr. 4 d, Tel. 03471 625497.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

05. bis 07.02., HerrWestphal, Alsleben,
Sonnenstr. 27, Tel. 034692 21363.

12. bis 14.02., Dr. Wagner, Bernburg,
Gröbziger Str. 26, Tel. 03471 319841.
19. bis 21.02., Dr. Mayer, Könnern,

Bahnhofstr. 7, Tel. 034691 20349.
26. bis 28.02., Dr. Braekow, Bernburg,

Schulstr. 2, Tel. 03471 333868.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 07.02., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
08. bis 14.02., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
15. bis 21.02.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
22. bis 28.02.,Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
01. bis 07.03., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist,
bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 

Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für
Kleintier e

(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 07.02., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
08. bis 14.02., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
15. bis 21.02., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
22. bis 28.02., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
01. bis 07.03.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.

Apotheken:

05. bis 11.02., Apotheke am Kauflandcenter.
12. bis 18.02., Grüne Apotheke u. Könnern.

19. bis 25.02., Paracelsusapotheke.
26.02. bis 04.03., Marktapotheke.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616

Das nächste Das nächste AmtsblattAmtsblatt
erscheint erscheint 

am 4. Märam 4. Märzz

Hühnerschluckimpfung
Die Tierarztpraxis Große in
Aderstedt teilt die folgenden
Termine für die Ausgabe des
Impfstoffes zur Hühnerschluck-
impfung mit: 3. April, 3. Juli, 2.
Oktober. Die Ausgabe des Impf-
stoffes erfolgt jeweils in der Zeit
von 09:00 bis 10:00 Uhr.
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amt. Das Amt für Kinder- und Jugend-
förderung der Stadt Bernburg (Saale) berei-
tet auch für das Jahr 2010 vielfältige
Aktivitäten und Veranstaltungen vor. In
Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern
der Jugendhilfe, anderen Kooperations-
partnern sowie mit Unterstützung einiger
Sponsoren, werden neben einigen größeren
Projekten auch wieder verschiedene kleine-
re Aktivitäten durchgeführt.
Im Folgenden sollen einige größere Projekte
bereits jetzt angekündigt und betrachtet wer-
den.
Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird im
April 2010 das zweite Mitternachts-Fußball-
Turnier starten. Jungen- aber auch Mäd-
chenmannschaften haben die Möglichkeit an
diesem sportlichen Event für Jugendliche
teilzunehmen. 
Im Mai findet dann, ähnlich wie im vergan-
genen Jahr bei der feierlichen Eröffnung des
DFB Minispielfeldes, auf der Töpferwiese
ein Event mit verschiedenen sportlichen
Aktivitäten statt, dass in Zusammenarbeit
mit verschiedenen freien und öffentlichen
Trägern und Einrichtungen insbesondere für
Schulkinder gestaltet wird.
Zahlreiche unterschiedliche Workshops wer-
den anlässlich der Drogenpräventionstage
im Juni, neben den sportlichen Kom-
ponenten im Fußball und Volleyball, ange-
boten. Das Erleben der eigenen Sinne,
Fähigkeiten und Kräfte im Rahmen vielfälti-
ger Aktivitäten sowie unmittelbar zum
Nachdenken anregende oder auch spieleri-
sche Präventionsangebote, die insbesondere
von verschiedenen Trägern der Jugendhilfe
mitgestaltet werden, bilden den inhaltlichen
Kern dieses Projektes.
Auch die mittlerweile traditionell gewachse-
ne Bernburger Skatenight wird, in
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem
DRK und der Polizei, erneut im Monat Juni
stattfinden. Bereits in den vergangenen

Zahlr eiche Aktionen für Kinder
und Jugendliche im Jahr2010

Amt für Kinder - und Jugendförderung derStadt Bernburg (Saale) plant verschiedene Projekte und Workshops

Jahren wurde diese Aktion von jüngeren und
älteren Skatern nicht nur aus der Stadt
Bernburg (Saale), sondern auch aus umlie-
genden Städten und Gemeinden besucht.
Diese Veranstaltung hat so mittlerweile
schon einen festen Platz in der Region ein-
genommen.
Die Sommerferien sollen auch 2010 mit
einer großen Beachparty im Erlebnisbad
„Saaleperle“ eingeläutet werden, denn die-
ses Event nutzen jedes Jahr viele Schulen
für einen tollen Schuljahresabschluss. 
Einen Überblick zu zahlreichen Veran-
staltungen und Aktionen während der Ferien
gibt der „Ferienkalender 2010". Dieser klei-
ne Wegweiser ist aber nicht nur wegen sei-
ner Infos und Freizeittipps sehr beliebt.
Vielfältige Rabattcoupons und Gratisgut-
scheine machen diese Broschüre besonders
attraktiv.
Mittlerweile hat auch das Projekt „Berg-
Rad-Zeit-Fahren“ einen festen Platz im
Veranstaltungskalender des Amtes für
Kinder- und Jugendförderung eingenom-
men. Im August 2010 können sich wieder
alle Radsportfreunde auf das Wettradfahren
aller Altersklassen auf der steilen Wil -
helmstraße freuen und bereits jetzt begin-
nen, dafür zu trainieren.
Im September verspricht das Projekt
„Instant Acts“, zum 15. Mal in Bernburg
(Saale), eine Mitmachaktion mit zahlreichen
Workshops gegen Gewalt und Rassismus
sowie eine gigantische Bühnenshow im
Bernburger Theater incl. Akrobatik, Tanz,
Pantomime und Musik. Verschiedene the-
matische Workshops werden vom Amt für
Kinder- und Jugendförderung außerdem zu
der im gleichen Monat geplanten multi-kul-
turellen Veranstaltung auf dem Karlsplatz
angeboten.
Zum Jahresabschluss stehen dann erneut
interessante Workshops zur Aidsprävention,
verknüpft mit einem großen Sportturnier,

auf dem Programm. 
Für den Zeitraum 2011/12 erscheint zum
Jahresende die neueste Ausgabe der traditio-
nellen Jugendbroschüre „BOING“, welche
euch einen Angebotsüberblick zu den ver-
schiedenen Jugendeinrichtungen, Sport-
vereinen und Freizeitstätten bietet. Zugleich
findet ihr eine Vielzahl an Informationen
über Beratungsstellen bei denen ihr sicher
sein könnt, dass eure Probleme ernst genom-
men werden, egal ob Fragen zu Drogen-
problemen oder zu anderen jugendspezifi-
schen Anliegen bestehen. Wer vielleicht
Themenvorschläge für diese aktuelle
Jugendbroschüre, die im Rhythmus von
zwei Jahren erscheint, hat, kann uns diese
schon jetzt mitteilen.
Natürlich finden auch noch verschiedene
andere Projekte und Aktionen statt, welche
vom Amt für Kinder- und Jugendförderung
organisiert werden. Dazu gehören beispiels-
weise Kinderveranstaltungen anlässlich des
Stadtfestes und des Weltkindertages, die
Ausgestaltung von Schulprojekttagen, der
traditionelle Lampionumzug, die Präsen-
tation einer Ausstellung sowie andere
Aktivitäten. Die Angebotspalette ist bereits
recht vielfältig und es kommen noch einige
andere Projekte hinzu. Selbstverständlich
könnt ihr euch außerdem gern auch mit eige-
nen, neuen Vorschlägen bzw. Ideen an uns
wenden. Die Mitarbeiter/innen des Amtes
für Kinder- und Jugendförderung der Stadt
Bernburg (Saale) wünschen euch jedenfalls
allen ein abwechslungsreiches Jahr 2010.


